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Erwägungen

E. 1
Die Regionale Staatsanwaltschaft Oberland (nachfolgend: Staatsanwaltschaft) führt
respektive führte gegen A.________ (nachfolgend: Beschuldigter) ein Strafverfah- ren
wegen Vergewaltigung, evtl. Schändung, Freiheitsberaubung und Entführung etc. Am 22.
September 2017 erhob die Straf- und Zivilklägerin C.________ (nach- folgend:
Beschwerdeführerin) Rechtsverzögerungsbeschwerde gegen die Staats- anwaltschaft. In
ihrer delegierten Stellungnahme vom 18. Oktober 2017 beantragte die Staatsanwaltschaft,
die Beschwerde sei nach Eingang einer Kopie der Mittei- lung gemäss Art. 318
Schweizerische Strafprozessordnung (StPO; SR 312) bei der Beschwerdekammer
abzuschreiben. Eventualiter sei die Beschwerde gutzuheis- sen. Die Kosten seien
antragsgemäss zu liquidieren und der Beschwerdeführerin sei eine angemessene
Entschädigung auszurichten. Zur Begründung gab die Staatsanwaltschaft an, die
Ausführungen der Beschwerdeführerin seien weitestge- hend zutreffend. Die Mitteilung
gemäss Art. 318 StPO werde bis zum 23. Oktober 2017 der Post übergeben. Nach einer
Sistierung des Verfahrens vom 9. November 2017 bis am 8. Januar 2018 verfügte die
Verfahrensleitung am 8. Januar 2018 was folgt:
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